
NACHWUCHS
PREIS 2026

im Kreis Steinfurt  
Nominierungsbogen

* Wettbewerbe, Preise, Auszeichnungen, Abschlusszeugnisse etc.

Die Vorschlagsunterlagen sind vollständig und fristgerecht direkt bei der Kulturförderung des Kreises oder bei der zuständigen 
Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung einzureichen. Die Kulturförderung des Kreises bzw. die Kommune prüft den Vorschlag im 
Rahmen der Richtlinien und leitet die Unterlagen ggf. mit einer Stellungnahme an den Kreis Steinfurt weiter.

Vorschlag eingereicht von

Nachname

Vorname

Straße, Nr.

Telefon

E-Mail

Funktion

InstitutionPLZ, Ort

Angaben zur vorgeschlagenen Person/Gruppe/Projekt 
(Bei Gruppen bitte eine Liste der Namen aller Mitglieder an das Formblatt anfügen.) 

Nachname

Vorname/Name der Gruppe oder des Projektes Geburtsdatum

Geschlecht:	  weiblich	  männlich	  divers

Für den Sparkassen Nachwuchspreis Kultur im Kreis Steinfurt 2026 schlage ich vor: 

Name der Person, der Gruppe oder des Projektes

Adresse im Kreis Steinfurt:

Straße, Nr. PLZ, Ort

Adresse aktueller Wohnort:

Straße, Nr.

Telefon

E-Mail

Mobilnummer

Internetseite

Schule/Hochschule

Derzeitige Tätigkeit

PLZ, Ort

Anlagen
 Vita

 Vorschlagsbegründung (max. eine A4-Seite)

 min. ein pressetaugliches Foto (jpg, 300 dpi) der/des 
vorgeschlagenen Person/Gruppe/Projektes

 Erstvorschlag	

 Wiedervorschlag, zuletzt vorgeschlagen im Jahr 

Beigefügte Unterlagen für den Vorschlag 
(Bitte reichen Sie Originale nur nach Aufforderung ein.)

 Ton- und/oder Datenträger
 Fotografien
 Kataloge
 Urkunden* in Kopie

 weitere Materialien:

Vorschlag wird eingereicht für das Genre

 Musik
 Literatur
 Bildende Kunst
 Darstellende Kunst
 Architektur

 anderes Genre:

im Kreis Steinfurt | Bewerbungsbogen
bitte in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen.

Bitte in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen.



NACHWUCHS
PREIS 2026

im Kreis Steinfurt  
Nominierungsbogen

Vorschlagsbegründung (max. eine A4-Seite)

Inwiefern bereichert die vorgeschlagene Person/die Gruppe/das Projekt nach den Kriterien der Richtlinien 
das kulturelle Leben im Kreis Steinfurt?

Bitte in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen.

Ort, Datum Unterschrift des/der Vorschlagenden

  In die Verarbeitung meiner Daten willige ich für den Zweck „Vergabe des Sparkassen Nachwuchspreises Kultur des Kreises Steinfurt“ ein. 
	 Die Verarbeitung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich habe das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die  
	 Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon unberührt. 

  Die dem Antrag beigefügten Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.



im Kreis Steinfurt 
Richtlinien zur Vergabe
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ART DES PREISES

Die Kreissparkasse Steinfurt und der Kreis Stein-
furt vergeben jährlich den Sparkassen Nachwuchs-
preis Kultur im Kreis Steinfurt, der mit 2.000,– Euro 
dotiert ist. Der Preis wird von der Kreissparkasse 
Steinfurt bis 2026 gestiftet. 

KRITERIEN

1.	 Der Förderpreis richtet sich in der Regel an Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene. Es wer-
den Einzelpersonen, Gruppen und Initiativen 
im Kreis Steinfurt ausgezeichnet, die mit ihrer 
Arbeit einfallsreich und wirkungsvoll das Kunst- 
und Kulturleben des Kreises Steinfurt von, mit 
und für Kinder/n, Jugendliche/n und junge/n Er-
wachsenen bereichern. Verliehen wird der Preis 
an Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen, die 
mit ihrer Arbeit aktiv das kulturelle Leben im 
Kreis Steinfurt mitgestalten und zur kulturellen 
Bildung beitragen. Die Preisträgerinnen bzw. 
Preisträger dürfen am 31.12. des Vergabejahres 
noch nicht 28 Jahre alt sein. Für Gruppen und In-
itiativen ist das Alter der wesentlichen Akteure 
relevant.

2.	 Der Förderpreis wird an Einzelpersonen, Grup-
pen oder Initiativen aller Bereiche/Sparten ver-
liehen, die mit ihrem Engagement im besonderen 
Maße das kulturelle Leben und/oder die Teilhabe 
an Kultur und Bildung im Kreis Steinfurt gestal-
ten. Hierzu zählen die Bereiche/Sparten:

•	 Bildende Kunst (Bildhauerei, Fotografie,  
Malerei, Medienkunst, Sonstiges)

•	 Darstellende Kunst (Tanz, Theater)
•	 Neue Medien
•	 Literatur
•	 Musik
•	 Architektur
•	 Kulturelle Bildung
•	 Kulturelle Verständigung

•	 Soziokultur
•	 Nachwuchsförderung im kulturellen Umfeld
•	 und andere

3.	 Die auszuzeichnende Leistung sollte eine be-
sondere Bereicherung des Kulturlebens im Kreis 
Steinfurt darstellen. Gewürdigt werden soll in 
erster Linie eine Leistung, die bereits eine gewisse 
Kontinuität aufweist. In Ausnahmefällen kann der 
Preis auch für ein Einzelwerk vergeben werden.

4.	 Die Angebote der Vorgeschlagenen müssen in-
nerhalb des Kreisgebietes umgesetzt und ange-
boten werden. Die Kandidatinnen/Kandidaten 
sollten ihren Lebensmittelpunkt innerhalb des 
Kreisgebietes haben.

5.	 Der Preis kann innerhalb eines Bereiches/einer 
Sparte nur einmal an dieselbe Person oder Gruppe 
verliehen werden. Die Preisvergabe an eine Grup-
pe schließt nicht aus, dass ein Mitglied der Grup-
pe den Preis ebenfalls als Einzelperson für einen 
eigenständigen Beitrag zur Bereicherung des Kul-
turlebens im Kreis Steinfurt erhalten kann. 

 
VORSCHLAGSVERFAHREN

1.	 Der Preis wird öffentlich ausgeschrieben. Vor-
schläge für den Sparkassen Nachwuchspreis Kul-
tur können von Einzelpersonen, Gruppen oder 
Institutionen direkt bei der Kulturverwaltung 
des Kreises oder über die zuständige Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Die 
Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt haben 
ein eigenes Vorschlagsrecht. Eine Eigenbewer-
bung ist nicht möglich.

2.	 Die Vorschläge sind mit einer schriftlichen Dar-
stellung zur Einzelperson/Gruppe/Initiative, zu 
der/den zu würdigenden Leistung/en und zu der 
Wirkung auf das Kulturleben im Kreis Steinfurt 
ausführlich zu begründen und mit aussagekräf-
tigem und qualitätsvollem Begleitmaterial 
zu versehen. Die Begründungen für den 
Vorschlag dürfen nicht vom Vorge-
schlagenen selbst verfasst werden.
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3.	 Die zuständigen Städte und Gemeinden werden 
gebeten, eine Stellungnahme zum Vorschlag ab-
zugeben, sofern diese noch nicht vorliegt.

4.	 Zuständig ist die Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung des Ortes, in dem die/der Vorgeschlagene 
wohnt und/oder ihren/seinen kulturellen Wir-
kungskreis hat.

5.	 Die Vorschläge sind innerhalb der Ausschreibungs-
frist digital oder postalisch direkt bei der Kultur-
verwaltung des Kreises oder über die zuständige 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung einzureichen. 
Dabei ist das vom Kreis Steinfurt zur Verfügung ge-
stellte Formblatt zu nutzen.

VERGABEVERFAHREN

1.	 Die Kulturverwaltung des Kreises prüft die ein-
gereichten Vorschläge auf Zulässigkeit und Voll-
ständigkeit im Sinne dieser Richtlinien.

2.	 Über die Vergabe des Preises entscheidet die 
Fachkommission Sparkassen Nachwuchspreis 
Kultur, die sich aus den folgenden stimmberech-
tigten Mitgliedern zusammensetzt:

a)	 ein/e Vertreterin/Vertreter der Kreissparkas-
se Steinfurt, die/der von dieser benannt wird 
(stimmberechtigt und als Vorsitzende/r),

b)	 je einem Mitglied der im Kreistag vertrete-
nen Fraktionen/Gruppen möglichst aus dem 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tou-
rismus, die vom Kreistag entsandt werden 
(stimmberechtigt),

c)	 zwei bis maximal vier externe Fachjurorinnen/
Fachjuroren aus dem Bereich des kulturellen 
Lebens im Münsterland, die das Spektrum des 
Preises widerspiegeln und die von der Kreisver-
waltung benannt werden (stimmberechtigt),

d)	ein Vertreter/eine Vertreterin des Kulturamtes 
des Kreises Steinfurt (nicht stimmberechtigt).

	 Kann in der abschließenden Abstimmung durch 
die Mitglieder der Fachkommission keine Mehr-

heit erzielt werden, erhält die Vertreterin bzw. 
der Vertreter des Kulturamtes ein Stimmrecht. 

3. Die Benennung der externen Fachjurorinnen/
Fachjuroren wird in regelmäßigen Abständen ge-
prüft, ggf. erneuert und unterliegt dem Maßstab, 
bei der Auswahl Kontinuität und Gleichgewicht 
der unterschiedlichen Sparten zu wahren.

GELTUNGSDAUER DER VORSCHLÄGE

1.	 Fristgerecht eingereichte Vorschläge gelten für 
das Verfahren des aktuellen Vergabejahres. Sie 
bleiben für ein weiteres Jahr im Vorschlagspool. 
Eingereichte Vorschläge können somit maximal 
für zwei Jahre Teil des Verfahrens sein. Vorschlä-
ge, die zweimal nicht berücksichtigt wurden, 
sind von der Preisvergabe in allen folgenden Jah-
ren ausgeschlossen, sofern sie nicht erneut ein-
gereicht werden.

2.	 Eine inhaltliche Aktualisierung des Vorschlags 
durch den Vorschlagenden ist jederzeit (unauf-
gefordert) möglich und wünschenswert. Die Ver-
weildauer im Auswahlverfahren wird damit nicht 
verlängert.

RICHTLINIEN

1.	 Diese Richtlinien treten zum 20. April 2021 in 
Kraft und gelten erstmalig für die Nachwuchs-
preisvergabe 2021.

2.	 Die bisherigen Richtlinien vom 1. März 2017 wer-
den außer Kraft gesetzt.

3.	 Im Jahr 2026 wird über eine mögliche Fortfüh-
rung des Sparkassen Nachwuchspreises Kultur 
über das Jahr 2026 hinaus entschieden.
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